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Bürgerinitiative Altanschließerproblematik 
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Helmut Berndt,  
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.04.2014 
zu Kanalanschlussbeitragsbescheiden der Stadt Cottbus 
 
 
Sehr geehrter Herr Knopke, sehr geehrter Herr Gehlert,  
sehr geehrter Herr Berndt, 
 
Ihre Anfrage an die Stadtverordnetenversammlung vom 07.04.2014 wurde mir 
zur Beantwortung übergeben. Nachfolgend möchte ich meine Antworten 
entsprechend der von Ihnen aufgeführten Schwerpunkte wie folgt gliedern: 

1. Einleitung Ihrer Anfrage 
2. Fragen zu statistischen Zahlen  
3. Gesichtspunkte und Auswahlkriterien der Bearbeitung der 

Widersprüche 
4. Konto für Beiträge 

 
Zu 1. 
Nach Ihrer Sicht wäre es anzuraten, eine weitere Widerspruchsbearbeitung 
durch die Verwaltung auszusetzen. 
 
Der die Stadt Cottbus in mehreren Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht  
Berlin-Brandenburg (OVG) vertretende Anwalt, Rechtsanwalt Herr Kühne, hat 
die Stadt Cottbus am 29.04.14 (Eingang des Beschlusses in der Kanzlei 
SWKH) darüber informiert, dass das OVG beschlossen hat, in einem 
konkreten Verfahren zur Altanschließerproblematik dieses Verfahren bis zur 
Erledigung der Nichtzulassungsbeschwerde- bzw. Revisionsverfahren beim 
Bundesverwaltungsgericht, analog § 94 VwGO auszusetzen. 
Im Ergebnis der  Beratung in der Rathausspitze der Stadt Cottbus  am 
29.04.14 folgt die Stadt Cottbus der Empfehlung des Herrn RA Kühne zum 
Beschluss des OVG und hält nunmehr die Widerspruchsbearbeitung im 
Hinblick auf die Kanalanschlussbeitragsverfahren an. Im Weiteren konzentriert 
sich die Bearbeitung auf die beitragsrechtliche Problematik in 
Erschließungsgebieten. 
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Zu 2. 
Fragen: 
Sie fragen nach der Anzahl der erteilten Bescheide, nach der Gesamtsumme der vereinnahmten 
Beiträge, nach der Anzahl der Widersprüche, der Anzahl der anhängigen Klagen und der Anzahl der 
Anträge auf Aussetzung der Vollziehung mit entsprechenden weiteren Untergliederungen. 
 
Ich möchte Sie auf die öffentliche Darstellung zum Verfahrensstand Altanschließer monatlich im 
Rechtsausschuss verweisen. Diese Darstellung kann im Übrigen in den Protokollen im Internet 
nachgelesen werden. Andere Statistiken werden in der Verwaltung nicht geführt. 
 
Zu 3. 
Frage: 
Nach welchen Gesichtspunkten bzw. Auswahlkriterien erfolgt jetzt die Bearbeitung der Widersprüche 
durch die Stadtverwaltung? 
Ich verweise auf meine Ausführungen zu Punkt 1. 
 
Zu 4.  
Frage:  
Ist sichergestellt, dass die Beiträge nicht bestandskräftiger Bescheide auf einem besonderen Konto 
hinterlegt und dem Zugriff der Stadt entzogen sind? 
 
Die Einzahlungen erfolgen auf ein zweckbestimmtes Konto, dass auf den Bescheiden angegeben ist. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Lothar Nicht 
Beigeordneter 


